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Erster Teil 

Die Entwicklung der Regeln zur Besetzung 
parlamentarischer Gremien seit dem Beginn des 

Parlamentarismus in Deutschland 

A. Frühkonstitutionalismus 

I . Vorgeschichte 

Die Geschichte des modernen Parlamentarismus beginnt in Deutschland im 
Vergleich zu den damals fortgeschrittensten  Staaten wie England, den USA 
und Frankreich mit einiger Verspätung erst im 19. Jahrhundert. 

Grund dafür war die Rückständigkeit in der sozialen Entwicklung. Deutsch-
land war nach dem dreißigjährigen Krieg verarmt, entvölkert und in Klein-
staaten zersplittert. Die meisten dieser Kleinstaaten waren von dem damals 
wichtigsten Verkehrsweg, dem Meer, abgeschnitten. Ein ökonomisch starkes 
und zur politischen Macht strebendes Bürgertum, die soziale Basis der parla-
mentarisch-demokratischen Umwälzung, konnte sich deshalb nicht in glei-
chem Maße wie in den ökonomisch und gesellschaftlich fortgeschritteneren 
Staaten herausbilden1. Erst der Beginn des Eisenbahnbaus und die Griindung 
des deutschen Zollvereins zu Beginn der dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts 
schufen die Voraussetzungen, unter denen dieser Rückstand rasch aufgeholt 
wurde2. 

Allerdings war immerhin bereits am 17. März 1793, nach dem Vorstoß 
revolutionärer französischer  Truppen bis Frankfurt  am Main, in Mainz ein 
rheinisch-deutscher Nationalkonvent für das Gebiet zwischen Mainz, Bingen 
und dem pfälzischen Landau zusammengetreten, der aus einer nach bürger-

1 Vgl. dazu Ritter, Entwicklungsprobleme des dt. Parlamentarismus, S. 19 ff.,  insb. 24 ff.  und 
Vierhaus, von der altständischen zur Repräsentatiwerfassung,  S. 189. 

2 Vgl. zur sozialen Lage und zum Beginn der Industrialisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
Kröger, Verfassungsgeschichte, S. 18 ff.  und 49 ff. 

2 Edinger 
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lich-demokratischen Grundsätzen durchgeführten  Wahl hervorgegangen war3. 
Dieses erste demokratische Parlament in Deutschland, das die Abschaffung 
der Vorrechte für Adel und Klerus beschloß und den Anschluß an die franzö-
sische Republik proklamierte, blieb aber eine kurze Episode. Ihr Ende kam 
schon im Juli 1793 mit dem Rückzug der französischen Truppen hinter den 
Rhein4. Erst nach den Befreiungskriegen  gegen Napoleon begann in Deutsch-
land die Zeit der Verfassungen (Konstitutionen). Der deutsche Frühkonstitu-
tionalismus brachte ab dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts erstmals 
bedeutendere gewählte Repräsentativorgane hervor, zunächst in den größeren 
süddeutschen Staaten (Bayern, Baden und Württemberg)5. Mit ihrer Errich-
tung begann in Deutschland die Entwicklung zur parlamentarischen Demo-
kratie. 

Die Landtage dieser Zeit bilden die Vorstufe der modernen parlamentari-
schen Volksvertretungen. In ihrer Funktion und ihrer Arbeitsweise unterschei-
den sie sich von heutigen Volksvertretungen noch deutlich. Dennoch enthiel-
ten die Geschäftsordnungen bereits viele wesentliche, nach 1848 übernom-
mene und teilweise bis heute gültige Regelungen, da man auf den Erfahrun-
gen der französischen und angelsächsischen Parlamente aufbauen konnte. 

I I . Funktion der Landtage 

Nicht der Druck einer demokratischen Volksbewegung zwang die Fürsten 
zur Einrichtung repräsentativer Versammlungen. Die Gründe lagen zum einen 
im enormen Finanzbedarf  der einzelnen Staaten als Folge der Befreiungs-
kriege. Um die Steuerlast entsprechend zu erhöhen und den Kreditrahmen zu 
erweitern, erschien die Einschaltung der Landstände als vorteilhaft 6. 

3 An denen sich die Bevölkerung allerdings nur spärlich beteiligt hatte, s. Kimminich, 
Verfassungsgeschichte, S. 277. 

4 S. Streisand, Dt. Geschichte, S. 118 ff. 
5 Sowie in einer Reihe unbedeutender Kleinstaaten, s. Huber Bd. 1 S. 317 f. und 656 f. Die 

folgende Darstellung beschränkt sich auf die Kammern Bayerns, Württembergs und Badens, weil 
diese für die Zeit des Frühkostitutionalismus sowohl in der Ähnlichkeit der politischen Verhältnisse 
als auch in der Verschiedenheit etwa der Ausschußorganisation typisch waren, und weil ihre 
Geschichte von den Quellen her sowie durch z.T. erst in jüngster Zeit erschienene Einzelunter-
suchungen recht gut erschlossen ist. 

6 Etwa Bayern § 11 Verf.: "Die gesammte Staatsschuld wird unter die Gewährleistung der 
Stände gestellt." S. Obenaus, Finanzkrise und Verfassungsgebung, S. 66 ff.  Zu den drückenden 
Staatsschulden Württembergs zu Beginn der konstitutionellen Periode vgl. Grube, Der Stuttgarter 
Landtag, S. 510 f. Preußen konnte zunächst auf andere Finanzquellen zurückgreifen, 
s. Obenaus,S. 73 f. Aber just dann, als Privatkapital zur Finanzierung des Eisenbahnbaus nicht 
mehr ausreichte und der Staat einspringen mußte, wurde 1847 der Vereinigte Landtag einberufen 
(s. Vierhaus, Von der altständischen zur Repräsentatiwerfassung,  S. 181), in dessen Beratungen 
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Zum anderen waren die Regierungen bestrebt, die enormen Gebietszu-
wächse ihrer Länder seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts - Baden hatte sich 
um das 4-fache, Württemberg um das doppelte und Bayern um 1/3 vergrößert7 

- zu staatlichen Einheiten zu integrieren8 und damit die Herrschaft  der feuda-
len Dynastien zu stärken9. Dementsprechend wurden die meisten dieser 
Verfassungen von den fürstlichen Regierungen formuliert  und auch einseitig 
in Kraft  gesetzt10. Aber auch wenn sie (wie in Württemberg) vor Inkrafttreten 
mit den Ständen ausgehandelt oder nachträglich von den Kammern gebilligt 
wurden, änderte sich ihr Charakter nicht. In Württemberg wollten die Stände 
vor allem, daß ihre alten Rechtspositionen nach der überkommenen stän-
dischen Verfassung wiederhergestellt werden11. Durch die nachträgliche Bil l i-
gung in Baden12 wurde die Verfassung nicht geändert13. 

Das Zwei-Kammer-System14 und die Besetzung der beiden Kammern zei-
gen die Verwurzelung der neuen Landtage in der altständischen Tradition15. 
Die erste Kammer bestand aus Mitgliedern des Hochadels, die kraft  Geburt 
dieser Körperschaft  angehörten, daneben teilweise aus Vertretern des Klerus, 
des niedrigen Grundadels, der Universitäten sowie aus von den Fürsten er-
nannten Mitgliedern16. Die zweite Kammer war nur in Baden vollständig aus 
gewählten Abgeordneten städtischer und ländlicher Wahlkreise zusammenge-
setzt17, in den übrigen Staaten waren auch dort bis zu einem Viertel der 
Abgeordneten Vertreter der übrigen Stände, vor allem des Adels und des 
Klerus18. Die städtischen und ländlichen Repräsentanten wurden in indirekter 
Wahl gewählt, wobei die Wahl der Wahlmänner teilweise erheblich einge-

Finanzfragen den größten Raum einnahmen (Einführung neuer Steuern, Eisenbahn-Anleihe, 
Kosten der Ablösung der bäuerlichen Reallasten), s. Der Erste Vereinigte LT (Plenarprotokolle), 
Bd. 2, Inhaltsverzeichnis der Beratungen. 

7 S. Kröger, Verfassungsgeschichte, S. 31. 
8 So der württ. König: "...eine Staatsverfassung, welche die bis jetzt nur faktisch vereinigten 

Lande (...) nunmehr auch staatsrechtlich zu einem Ganzen verbinden sollR, zit. nach Grube, Der 
Stuttgarter LT, S. 497. 

9 S. Huber Bd. 1 S. 317, 319, 323, 326, 335. 
1 0 Vgl. Huber Bd. IS. 318. 
1 1 Dazu Gruber, Der Stuttgarter LT, S. 489 ff.;  Huber Bd. 1 S. 331 f. 
1 2 Vgl. Huber Bd. IS. 318. 
1 3 S. Huber, Dok. Bd. 1 Nr. 54. 
1 4 Tit. VI § 1 Bay .Verf.,  § 26 Bad.Verf., § 128. Verf. von Württemberg. Die Verfassungen sind 

abgedruckt bei Huber, Dok Bd. 1 Nr. 53 - 55. 
1 5 Zu diesen Traditionen s. Vierhaus, Von der altständischen zur Repräsentatiwerfassung, 

S. 181 ff.  und Scheuner, Volkssouveränität und parlamentarische Vertretung, S. 303 ff.,  320 f. 
1 6 Tit. VI § 2 Bay .Verf., § 27 Bad.Verf., § 129 Verf. v. Württemberg. 
1 7 § 33 Bad.Verf. 
1 8 Tit. VI § 7 Bay .Verf.,  § 133 Verf. v. Württemberg. 


